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ÜBERSTUNDEN IM SCHICHTDIENST
Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 

25.04.2013 hat bekräftigt, dass Überstunden im 

Schichtdienst all die Arbeitsstunden sind, die über 

die regelmäßige tarifliche Wochenarbeitszeit von 

Vollzeitbeschäftigten hinausgehen und nicht in-

nerhalb des Schichtplanturnus ausgeglichen wer-

den. Der Schichtplanturnus ist hier als der Zeit-

raum definiert, für den ein Dienstplan vorliegt. 

Dies ist in den meisten Klinikbereichen ein Monat. 

Bei der Berechnung der Sollstundenzahl, die für 

die Berechnung der Überstundengrenze zugrun-

de gelegt wird, müssen allerdings Wochenfeier-

tage als Arbeitstage gewertet werden, wenn an 

diesen regulär gearbeitet werden müsste, so das 

BAG. 
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Bisher ging der Geschäftsbereich Personal davon 

aus, dass Überstundenzuschläge nur dann gezahlt 

werden müssen, wenn über die Dienstplanung 

hinaus Arbeitszeit angeordnet wird, die über die 

38,5 Stunden hinausgeht und nicht innerhalb von 

zwei Wochen durch Freizeit ausgeglichen wird. 

Der Geschäftsbereich Personal wird die jeweils 

entstandenen Ansprüche auf Überstundenzu-

schläge in jedem Einzelfall rückwirkend ab De-

zember 2012 prüfen und auszahlen. Es brauchen 

dazu keine Anträge gestellt zu werden.

Erst nach vollständiger Klärung und anschließen-

der Umstellung im Dienstplansystem erfolgt eine 

eventuelle Korrektur. Sobald möglich, wird hierü-

ber erneut informiert. Den Beschäftigten entsteht 

dadurch keinerlei Nachteil, so der Geschäftsbe-

reich Personal in seinem Schreiben.
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